
Beitritt Italiens zum Antikominternpakt
Protokoll -)

DIE REGIERUNG DES DEUTSCHEN REICHES, DIE ITALIENISCHE
REGIERUNG UND DIE KAISERLICH JAPANISCHE REGIERUNG

In der Erwägung, daß die Kommunistische Internationale ständig die
zivilisierte Welt im Westen und im Osten weiter gefährdet, ihren Frieden
und ihre Ordnung stört und vernichtet,

Überzeugt, daß nur eine enge Zusammenarbeit aller an der Aufrecht-
erhaltung des Friedens und der Ordnung interessierten Staaten diese Gefahr
vermindern und beseitigen kann,

In der Erwägung, daß Italien, das seit Beginn der Faschistischen Re-

gierung diese Gefahr mit unbeugsamer Entschlossenheit bekämpfte und die
Kommunistische Internationale in seinem Gebiet ausmerzte, entschieden hat
sich Seite an Seite mit Deutschland und Japan, die ihrerseits von dem gleichen
Abwehrwillen gegen die Kommunistische Internationale beseelt sind, gegen
den gemeinsamen Feind zu stellen,

Sind, in Übereinstimmung mit Artikel II des Abkommens gegen die
Kommunistische Internationale -&quot;), das aM 25. November 1936 zu Berlin zwischen
Deutschland und Japan abgeschlossen wurde, wie folgt übereingekommen:

Art. I. Italien tritt dem als Anlage im Wortlaut beigefügten Abkommen
gegen die Kommunistische Internationale nebst Zusatzprotokoll, das aM 25. No-
vember 1936 zwischen Deutschland und Japan abgeschlossen worden ist, bei.

Art. 11. Die dreidasvorliegende Protokoll unterzeichnenden Mächte kommen
überein, daß Italien als ursprünglicher Unterzeichner des im vorhergehenden
Artikel erwähnten Abkommens nebst Zusatzprotokoll gilt, wobei die Unter-

zeichnung des vorliegenden Protokolls gleichbedeutend ist mit der Unter-

zeichnung des Originaltextes des genannten Abkommens nebst Zusatzprotokoll.
Art. III. Das vorliegende Protokoll gilt als integrierender Teil des oben-

erwähnten Abkommens nebst Zusatzprotokoll.
Art. IV. Das vorliegende Protokoll ist in deutscher, italienischer und

japanischer Sprache abgefaßt, wobei jeder Text als Urschrift gilt. Es tritt
am Tage der Unterzeichnung in Kraft.

Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten, von ihren betreffenden

Regierungen gut und richtig bevollmächtigt, dieses Protokoll unterzeichnet
und mit ihren Siegeln versehen.

So geschehen in dreifacher Ausfertigung zu Rom, den 6ten November
1937 &apos;- im XVI` Jahre der Faschistischen Aera, d. h. den 6ten November
des 12ten Jahres der Showa-Periode.

Joachim von Ribbentrop Ciano M. Hotta
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